
Prüfung im Zusatzstudiengang „Deutsch als Fremdsprache“

Allgemeine Hinweise und spezielle Hinweise zu mir als Prüfer

(Wolfgang Boettcher – Germanistisches Institut der Ruhr-Universität)
Wie komme ich zu Prüfungsthemen:
Wenn Sie als Deutsch als Fremd- (oder Zweit-) Sprache lehren wollen, müssen Sie sich in der Grammatik und Gebrauch der deutschen Sprache als der Zielsprache Ihrer Lerner möglichst gut auskennen.

Dem dient Ihr Studium im Bereich der germanistischen Linguistik und die dabei entstehenden Kenntnisse und Fähigkeiten sollen in dem germanistischen Teil der mündlichen Prüfung überprüft werden. Achten Sie daher darauf, dass Sie Ihre germanistischen Leistungsnachweise auch in den passenden Linguistik-Lehrveranstaltungen machen, damit Sie die dabei erworbenen Kompetenzen für die Prüfung möglichst uneingeschränkt nutzen können. Teilnahmenachweise können Sie demgegenüber auch in germanistischen Sprachdidaktik-Lehrveranstaltungen machen (z.B. die regelmäßigen Ringvorlesungen „Deutschunterricht heute“ oder meine im WS stattfindende Vorlesung „Sprachreflexion/Grammatikunterricht“)

Demgegenüber sind Fragen des Lehrens und Lernens und der Rahmenbedingungen Gegenstand von Lehre und Prüfung im Sprachlehrforschungs-Teil.

Sie wählen für die DAF-Prüfung – neben den zwei Themen für die Sprachlehrforschung - zwei Themen aus der germanistischen Linguistik aus (z.B. Wortarten + Gesprächsanalyse oder Wortstellung + Körpersprache).

individuelle Vorgaben von mir als Prüfer:

zu Sekundärliteratur und zu sog. „Thesenpapieren“:

Wie viele wissenschaftliche Texte Sie zu Ihrer Prüfungsvorbereitung zu brauchen glauben und welche das sind, ist Ihre Entscheidung.

Auf Ihre Initiative hin gebe ich Ihnen gerne Hinweise und Empfehlungen.

Unabhängig von solchen Hinweisen/Empfehlungen verlange ich von Ihnen zur mündlichen Prüfung (genauer: spätestens 3 Tage vor der jeweiligen Prüfung) die Angabe von je Spezialthema 2 bis 3 wissenschaftlichen Texten (= Artikel oder Buchkapitel) mit einem Gesamtumfang von je Spezialthema ca. 50 Seiten.

Zweck dieser Text-Angabe ist, dass ich in der mündlichen Prüfung `hemmungslos´ auf diese drei Texte und die dort vertretenen Positionen eingehen und mit Ihnen darüber diskutieren kann, um zu sehen, wie professionell Sie mit Wissen und Positionen Dritter umgehen.

Wenn Sie - unter einer solchen Funktion - einen größeren Text-Umfang anbieten können und wollen, tun Sie es; ich honoriere es entsprechend.

zum Ablauf der mündlichen Prüfung:

Sie können entscheiden, mit welchem Ihrer beiden Prüfenden Sie anfangen wollen.

Sofern Sie bei mir zwei Themenschwerpunkte prüfen lassen, entscheiden Sie auch, mit welchem der beiden Sie anfangen wollen.

Zu Ihrem (ersten) Themenschwerpunkt können Sie bei mir – wenn Sie dies wollen (und ich frage Sie grundsätzlich noch einmal zu Beginn der Prüfung selber) – ein max. 5-minütiges Statement halten, das drei Zwecke kombiniert:

-
Sie können sich `warm´ reden (zumal wenn Sie mit mir als Prüfer anfangen).

-
Sie können `protzen´, d.h. Ihre Stärken zeigen, bevor das Gespräch durch meine Mit-Steuerung auch zu Fragestellungen kommt, wo Sie vielleicht auch Schwächen haben. 

-
Sie strukturieren durch Ihr Statement die ersten Minuten des nachfolgenden Hin-und-Her (z.B. indem Sie in dem Statement ein paar “interessante strittige Punkte” antippen – auf die ich in der Regel anschließend näher zu sprechen komme).

Da Sie dieses Statement vorbereiten können (und ich dies weiß), lohnt sich ein solches Statement nur, wenn Sie dort als `gut´ (sicher, strukturiert, differenzierend usw.) erscheinen. Wenn Sie – ggf. in der Situation selber – merken, dass ein solches Statement keinen Glanz auf Sie werfen würde, können Sie darauf verzichten (ich räume Ihnen dann `unterwegs´ die Möglichkeit ein, auch längere Ausführungen zu machen).
zusätzliche Informationen:

Informieren Sie sich – bevor Sie in Einzelsprechstunden von (möglichen) Prüferinnen/Prüfern gehen oder mailen – immer zunächst auf der Homepage der betreffenden Prüfungsperson und ev. Aushängen von ihr.

Im Studienführer finden Sie zudem Hinweise auf ev. Examenskolloquien (und Auskunft, ob Sie sich dafür anmelden müssen oder nicht).

Auf der Homepage der Fakultät für Philologie www.dekphil.de finden Sie unter „Prüfungsamt“ bzw. „Deutsch als Fremdsprache“ Informationen des Prüfungsamts (unter anderen den Text der Studienordnung und der Prüfungsordnung) wie auch wichtige aktuelle Hinweise zu Terminen und Änderungen. 

Unterstützung bei der Organisation und Herstellung wissenschaftlicher Abschlussarbeiten finden Sie beim „Schreibzentrum“ der Ruhr-Universität unter www.sz.rub.de; das Schreibzentrum – und seine Aushänge – befinden sich in unserem Gebäude GB auf Etage 5 im Süden in Raum 151.


